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REAL ESTATE GROUP

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN 
GENERALVERSAMMLUNG DER  
INVESTIS HOLDING SA
DATUM 

Mittwoch 3. Mai 2023,  
15.00 Uhr (Türöffnung  14.30 Uhr)

ORT 

SIX Convention Center 
Pfingstweidstrasse 110  
8005 Zürich



Seite Ordentliche Generalversammlung 3. Mai 2023

TRAKTANDUM 1

GENEHMIGUNG DES LAGEBERICHTES, DER JAHRESRECHNUNG 
SOWIE DER KONZERNRECHNUNG 2022 DER 
INVESTIS HOLDING SA; KENNTNISNAHME DER BERICHTE DER 
REVISIONSSTELLE

ANTRAG

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die 
Konzernrechnung 2022 der Investis Holding SA zu genehmigen sowie die Berichte der 
Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.
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TRAKTANDUM 2

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES 
BILANZGEWINNS UND AUSSCHÜTTUNG EINER ORDENTLICHEN 
DIVIDENDE SOWIE ZUWEISUNG AUS DEN RESERVEN AUS 
KAPITALEINLAGEN IN FREIE RESERVEN AUS KAPITALEINLAGEN 
UND VERRECHNUNGSSTEUERFREIE AUSSCHÜTTUNG AUS FREIEN 
RESERVEN AUS KAPITALEINLAGEN
Verwendung des Bilanzergebnisses 2022

ANTRAG

Der Verwaltungsrat beantragt eine Gesamtausschüttung an die Aktionäre von total CHF 2.50 
brutto (CHF 1.78 netto) je dividendenberechtigte Namenaktie. Diese setzt sich zusammen 
aus einer ordentlichen Dividende aus dem Bilanzgewinn von CHF 2.05 brutto je Namenaktie 
(CHF 1.33 netto nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer) sowie einer 
verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 0.45 je 
dividendenberechtigte Namenaktie. Ausgenommen sind jeweils die von der Gesellschaft 
gehaltenen Namenaktien. Basierend auf dem Bestand von 52,283 Eigenen Aktien ist 
insgesamt ein Betrag von CHF 31,869,292.50  zur Ausschüttung vorgesehen.

Ausschüttung einer ordentlichen Dividende aus Gewinnreserven

CHF 1,000
 

Gewinnvortrag vom Vorjahr 12,212

Jahresgewinn 51,532

Bilanzgewinn zur Verwendung der Generalversammlung 63,744

   

Ausschüttung an dividendenberechtigte Aktien -26,133

Vortrag auf neue Rechnung 37,611

Ausschüttung aus gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlage 

CHF 1,000
 

Gesetzliche Reserve aus Kapitaleinlage per 31.12.2022 5,801

Ausschüttung an dividendenberechtigte Aktien -5,736

Kapitaleinlagereserven nach Ausschüttung 65

*)

*)

*)

Die Gesellschaft verzichtet auf eine Ausschüttung für die im Zeitpunkt der Ausschüttung gehaltenen Eigenen Aktien*)
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ERLÄUTERUNG

Das im Januar 2011 eingeführte und mit der STAF-Vorlage 2019 ergänzte 
Kapitaleinlageprinzip erlaubt die verrechnungssteuerfreie Rückzahlung von Reserven aus 
Kapitaleinlagen an die Aktionäre, sofern mindestens im gleichen Umfang übrige Reserven 
ausgeschüttet werden. Die Gesellschaft verfügt über solche Kapitaleinlagereserven, und der 
Verwaltungsrat beantragt, wie bereits in den vergangenen Jahren, von der Möglichkeit einer 
verrechnungssteuerfreien Ausschüttung Gebrauch zu machen.

Bei Gutheissung des Antrags wird die gesamte Ausschüttung von netto CHF 1.78 je 
dividendenberechtigte Namenaktie am 9. Mai 2023 (Valuta-Datum) ausbezahlt.

TRAKTANDUM 3

ENTLASTUNG DER VERANTWORTLICHEN ORGANE FÜR DAS 
GESCHÄFTSJAHR 2022

ANTRAG

Der Verwaltungsrat beantragt Entlastung der verantwortlichen Organe für ihre Tätigkeit im 
Geschäftsjahr 2022.
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TRAKTANDUM 4

WAHLEN
4.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

ANTRAG

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl aller bisherigen Verwaltungsratsmitglieder 
sowie die Wahl eines neuen Mitglieds je für eine Amtszeit von einem Jahr, die nach Abschluss 
der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet:

4.1.1 Albert Baehny 
4.1.2 Stéphane Bonvin 
4.1.3 Christian Gellerstad
4.1.4 Thomas Vettiger
4.1.5 Corine Blesi

Alle Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Die Lebensläufe der zur Wiederwahl vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrates sind 
auf der Investis-Website www.investisgroup.com/portrait/verwaltungsrat abrufbar. Der 
Lebenslauf des nominierten Mitglieds ist unter  www.investisgroup.com/investoren/
generalversammlung  zu finden.

4.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

ANTRAG

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Thomas Vettiger als Präsident für eine 
Amtszeit von einem Jahr, die nach Abschluss der nächsten ordentlichen 
Generalversammlung endet.
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4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

ANTRAG

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Albert Baehny und die Wahl von Corine 
Blesi als Mitglieder des Vergütungsausschusses, je für eine Amtszeit von einem Jahr, die nach 
Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet:

4.3.1 Albert Baehny
4.3.2 Corine Blesi

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Falls Albert Baehny als Mitglied des Vergütungsausschusses wiedergewählt wird, 
beabsichtigt der Verwaltungsrat ihn erneut zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses 
zu ernennen.

4.4 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung

ANTRAG

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich, als 
unabhängige Stimmrechtsvertretung für eine Amtszeit von einem Jahr, die nach Abschluss 
der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.

4.5 Wahl der Revisionsstelle

ANTRAG

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle, für 
eine Amtsdauer von einem Jahr.
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TRAKTANDUM 5

VERGÜTUNGEN
5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

ANTRAG

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2022 in einer Konsultativabstimmung 
zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

ERLÄUTERUNG

Der Vergütungsbericht 2022 enthält die Grundlagen und Programme für die Vergütungen 
des Verwaltungsrates und der Konzernleitung der Investis-Gruppe sowie die für das 
Geschäftsjahr 2022 an die Mitglieder der beiden Gremien ausgerichteten Vergütungen. Die 
Abstimmung über den Vergütungsbericht 2022 ist rein konsultativ und folgt den 
Empfehlungen des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance».

Der Vergütungsbericht 2022 steht hier zur Verfügung: www.investisgroup.com/investoren/
corporate-governance.

5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der 
Mitglieder des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten 
ordentlichen Generalversammlung

ANTRAG

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von CHF 0.7 Mio. als maximalen 
Gesamtbetrag der Vergütungen des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten 
ordentlichen Generalversammlung.

ERLÄUTERUNG

Die Erhöhung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder um ein Mitglied begründet die 
Erhöhung des beantragten maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des 
Verwaltungsrates von CHF 0.5 Mio. auf neu CHF 0.7 Mio.

Das Verwaltungsratsmitglied Stéphan Bonvin wird ausschliesslich für seine Dienste als 
Vorsitzender der Konzernleitung (Chief Executive Officer) entlöhnt.

Seite
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Im Anhang sind weitere Einzelheiten zu diesem Antrag aufgeführt. Darüber hinaus befindet 
sich eine detaillierte Beschreibung des Investis-Vergütungssystems im Vergütungsbericht. 
Diesen finden Sie unter www.investisgroup.com/investoren/corporate-governance.

5.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die 
Vergütungen der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024

ANTRAG

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages in der 
Höhe von CHF 4.7 Mio. für die Vergütungen sämtlicher Mitglieder der Konzernleitung für 
das kommende Geschäftsjahr 2024.

ERLÄUTERUNG

Die Erhöhung der Anzahl der Konzernleitungsmitglieder um ein Mitglied begründet die 
Erhöhung des beantragten maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Konzernleitung 
von CHF 3.7 Mio. auf neu CHF 4.7 Mio.

Im Anhang sind weitere Einzelheiten zu diesem Antrag aufgeführt. Darüber hinaus befindet 
sich eine detaillierte Beschreibung des Investis-Vergütungssystems im Vergütungsbericht. 
Diesen finden Sie unter www.investisgroup.com/investoren/corporate-governance.

TRAKTANDUM 6

ANPASSUNG DER STATUTEN

ANTRAG

Der Verwaltungsrat beantragt die Anpassung der Statuten der Investis Holding SA an die 
Anforderungen der am 1. Januar 2023 in Kraft tretenden Reform des schweizerischen 
Gesellschaftsrechts und an die aktuellen Best Practices der Corporate Governance. Die 
Erläuterungen zu den Anträgen und der Text der vorgeschlagenen revidierten Statuten 
finden sich in der beigelegten Brochüre.

TRAKTANDUM 7

VERSCHIEDENES
---
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ANHANG

ANHANG ZU TRAKTANDUM 5: VERGÜTUNGEN
5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der 
Mitglieder des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten 
ordentlichen Generalversammlung

ANTRAG

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von CHF 0.7 Mio. als maximalen 
Gesamtbetrag der Vergütungen des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten 
ordentlichen Generalversammlung.

ERLÄUTERUNG

Diese bindende Abstimmung erfolgt gemäss dem revidierten Aktienrecht, welches am 1. 
Januar 2023 in Kraft getreten ist, sowie gemäss Art. 20 der Statuten von Investis.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten ausschliesslich eine fixe Vergütung, wobei die 
Hälfte in Form von gesperrten Aktien (drei Jahre) ausbezahlt wird. Sie haben weder einen 
Anspruch auf eine variable bzw. leistungsbasierte Vergütung noch auf die Teilnahme an den 
Pensionsplänen der Investis Holding SA. Die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates 
wird wie folgt ausbezahlt:

Jährliche Vergütung Zahlungsform

  CHF  

Präsident des Verwaltungsrates 160,000 50% in bar und 50% in gesperrten Aktien (3 Jahre)

Mitglied des Verwaltungsrates 80,000 50% in bar und 50% in gesperrten Aktien (3 Jahre)

Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung des vorgeschlagenen maximalen 
Gesamtbetrags von CHF 0.7 Mio. zur Vergütung des Verwaltungsrates bis zum Abschluss 
der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
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Genehmigte 

maximale Vergütung 
2022–2023

Vergütung 2022-2023
Beantragte maximale 
Vergütung 2023-2024

Anzahl Mitglieder 4 4 5

Anzahl Mitglieder mit Vergütung 3 3 4

  CHF CHF CHF

Vergütung in bar 160,000 160,000 200,000

Vergütung in Aktien 300,000 216,000 400,000

Arbeitgeberbeiträge an Sozialleistungen 40,000 25,000 100,000

Total Vergütung 500,000 401,000 700,000

Der vorgeschlagene maximale Gesamtbetrag wurde unter der Annahme berechnet, dass alle 
vorgeschlagenen Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates an der ordentlichen 
Generalversammlung 2023 gewählt werden. Das Verwaltungsratsmitglied Stéphane Bonvin 
wird ausschliesslich für seine Dienste als Vorsitzender der Konzernleitung (Chief Executive 
Officer) entlöhnt. Der Gesamtbetrag beinhaltet die Barvergütung, den Wert der zugeteilten 
gesperrten Aktien sowie die vorgeschriebenen Arbeitgeberbeiträge an die 
Sozialversicherungen (für gesperrte Aktien berechnet nach dem Marktwert bei der 
Zuteilung).

Der tatsächliche Auszahlungsbetrag wird im Vergütungsbericht des jeweiligen Jahres 
ausgewiesen, der den Aktionären zur konsultativen Abstimmung vorgelegt wird.

Weitere Informationen zur Vergütung des Verwaltungsrates finden Sie im Vergütungsbericht 
2022 https://www.investisgroup.com/investoren/corporate-governance.

5.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die       
 Vergütungen der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024

ANTRAG

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages in der 
Höhe von CHF 4.7 Mio. für die Vergütungen sämtlicher Mitglieder der Konzernleitung für 
das kommende Geschäftsjahr 2024.

1)

davon drei resp. vier nicht-exekutive Mitglieder1)
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ERLÄUTERUNG

Diese bindende Abstimmung erfolgt gemäss dem neuen Aktienrecht, das seit 1.1.2023 in 
Kraft ist, sowie gemäss Art. 20 der Statuten von Investis. Die Vergütungspolitik von Investis 
folgt einem leistungsbasierten Ansatz. Die Gesamtvergütung der Mitglieder der 
Konzernleitung umfasst sowohl eine fixe als auch eine variable Komponente. Die fixe 
Vergütungskomponente schwankt zwischen 60 und 70% der Gesamtvergütung. Diese 
Vergütungskomponente wird gänzlich in bar ausbezahlt.

Die variable Komponente wird anhand folgender Komponenten gemessen:

«G» Growth – gekoppelt an das Umsatzwachstum 
«O» Operating Profit – gekoppelt an die operative Leistung (EBIT) 
«N» Net Profit – gekoppelt an den Reingewinn der Investis-Gruppe
«S» Sustainability – gekoppelt an die jährlichen spezifischen ESG-Ziele

Jede der oben aufgeführten variablen Komponenten trägt zu je einem Viertel zur variablen 
Vergütung bei.

Elemente der Vergütung an die Konzernleitung zusammengefasst:

Grundgehalt (fix)
Reflektiert den Umfang und die Verantwortlichkeiten der 

jeweiligen Funktion sowie die Qualifikation und Erfahrung des 
Stelleninhabers.

Variable Vergütung

Belohnt Leistung und das Erreichen der Unternehmensziele 
sowie individueller Ziele, bezogen auf einen Zeitraum von einem 

Jahr. Die Vergütung wird zu mindestens 50% in Form von 
gesperrten Aktien eingeräumt. Diese zugeteilten Aktien sind 

jeweils für drei Jahre gesperrt. Der Rest der variablen Vergütung 
wird in bar ausbezahlt.

Vorsorge- und Sozialleistungen

Dient der Absicherung von Mitarbeitenden und ihren 
Angehörigen gegen Alters-, Hinterlassenen- und 

Invaliditätsrisiken. Angepasst an lokale Bestimmungen und 
lokale Marktpraxis.

Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung des vorgeschlagenen maximalen 
Gesamtbetrages von CHF 4.7 Mio. zur Vergütung der vier Mitglieder der Konzernleitung für 
das Geschäftsjahr 2024.

       

CHF 1,000 Vergütung 2022
Maximal genehmigter 

Betrag für das 
Geschäftsjahr 2023 

Maximal beantragter 
Betrag für das 

Geschäftsjahr 2024

Jahresgrundgehälter 1,205 1,862 1,800

Variable Vergütung 881 1,995 1,900

Vorsorge- und Sozialleistungen 565 1,064 1,000

Total 1,446 4,921 4,700

1)

Erhöhung von CHF 3.7 Mio. auf CHF 4.9 Mio. aufgrund eines zusätzlichen Mitgliedes gemäss Art. 21 der Statuten1)
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Variable Vergütung: Mögliche Auszahlung unter dem Vergütungsplan, sofern die 
Leistungsziele übertroffen werden. 
Vorsorge- und Sozialleistungen: Arbeitgeberbeiträge zu Pensionsplänen und 
Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherung werden auf Grundlage der möglichen 
Auszahlung unter dem variablen Barvergütungsplan sowie unter dem 
Aktienbeteiligungsplan berechnet.

Dementsprechend ist die maximale Gesamtvergütung, die der Generalversammlung zur 
Abstimmung vorgelegt wird, unter Umständen deutlich höher als die Vergütung, welche die 
Mitglieder der Konzernleitung aufgrund ihrer erzielten Leistungen effektiv erhalten werden.

Folgende Tabelle zeigt die tatsächlich an die Mitglieder der Konzernleitung ausbezahlte 
Vergütung im Vergleich zur genehmigten Vergütung:
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ORGANISATORISCHE HINWEISE
Ort / Zeit / Türöffnung

Die diesjährige Generalversammlung findet statt:

SIX Hauptsitz
Pfingstweidstrasse 110
8005 Zürich

Mittwoch, 3. Mai 2023, 15.00 Uhr – Türöffnung 14.30 Uhr

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2022 (beinhaltend Lagebericht, Jahresrechnung sowie 
Konzernrechnung der Investis Holding SA, die Berichte der Revisionsstelle und der 
Vergütungsbericht) liegt seit dem 23. März 2023 den Aktionären am Sitz der Gesellschaft 
zur Einsicht auf oder kann direkt über den Link https://reports.investisgroup.com/22/ar
abgerufen werden.

Stimmberechtigung

Allen Namenaktionären, die am 6. April 2023 als stimmberechtigt im Aktienregister der 
Investis Holding SA eingetragen sind, wird die Einladung zur Generalversammlung mit den 
Anträgen des Verwaltungsrates automatisch auf dem Postweg zugestellt.

Alle Namenaktionäre, die nach dem 6. April 2023, aber vor dem 29. April 2023 im 
Aktienregister eingetragen werden, erhalten die Einladung zur Generalversammlung nach 
erfolgter Eintragung im Aktienregister auf dem Postweg.

Ab dem 29. April 2023 werden im Aktienregister keine Eintragungen mehr vorgenommen.

Zutrittskarten 

Um persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen, können die Zutrittskarten mit 
dem der Einladung beigefügten Formular «Anmeldung und Vollmachtserteilung» 
angefordert werden. Das entsprechend ausgefüllte und unterzeichnete Formular ist an 
folgende Adresse zu senden:

Investis Holding SA
c/o ShareCommService AG
Europastrasse 29
CH-8152 Glattbrugg

Seite
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Investis bietet ihren Aktionären die Möglichkeit, sich auf der Onlineplattform IDVS zu 
registrieren. Über die Onlineplattform IDVS können sie sodann elektronisch ihre 
Zutrittskarte bestellen oder Vollmachten und Weisungen zur Stimmrechtsausübung an die 
unabhängige Stimmrechtsvertretung erteilen. Die Zugangsdaten für die Registrierung sind 
auf dem beigelegten Formular «Anmeldung und Vollmachtserteilung» aufgeführt. Für eine 
persönliche Teilnahme an der Generalversammlung können die Zutrittskarten auch über die 
Onlineplattform IDVS bestellt werden.

Die Zutrittskarten können auch am Tag der Generalversammlung gegen Vorweisen des 
Formulars «Anmeldung und Vollmachtserteilung» am Zutrittsschalter bezogen werden. 
Bereits ausgestellte Zutrittskarten verlieren ihre Gültigkeit, wenn die betreffenden Aktien vor 
der Generalversammlung veräussert werden.

Stimmrechtsvertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch 
einen gesetzlichen Vertreter oder wie folgt vertreten lassen:

a) Mittels schriftlicher Vollmacht durch eine Drittperson, die kein Aktionär zu sein braucht: 
Die schriftliche Vollmacht kann direkt auf dem Formular «Anmeldung und 
Vollmachtserteilung» erteilt werden. Bereits zugestellte Zutrittskarten können auch 
nachträglich einem Vertreter übergeben werden. In diesem Fall ist die schriftliche Vollmacht 
auf der Rückseite der Zutrittskarte zu erteilen. Die vollständig ausgefüllte und 
unterschriebene Zutrittskarte ist dem Vertreter vor der Generalversammlung zu übergeben.

b) Durch die unabhängige Stimmrechtsvertretung gemäss Art. 14 der Statuten, 
Anwaltskanzlei Keller AG, Splügenstrasse 8, CH-8002 Zürich. Für die Erteilung der 
Vollmacht genügt das dem Einladungsschreiben beigefügte Antwortformular (die Bestellung 
einer Eintrittskarte ist nicht erforderlich).

Zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die unabhängige Stimmrechtsvertretung ist das 
ausgefüllte Formular «Anmeldung und Vollmachtserteilung» unterzeichnet bis spätestens 
Dienstag, 2. Mai 2023 – 12.00 Uhr (Eingangszeitpunkt), bei ShareCommService AG oder 
der unabhängigen Stimmrechtsvertretung einzureichen. 

Es besteht die Möglichkeit, sich auf der Onlineplattform IDVS zu registrieren. Über diese 
Onlineplattform können sodann elektronisch Vollmachten und Weisungen zur 
Stimmrechtsausübung an die unabhängige Stimmrechtsvertretung erteilt werden. Die 
Zugangsdaten für die Registrierung sind auf dem beigelegten Formular 
«Vollmachtserteilung» aufgeführt. Über diese Onlineplattform können Aktionäre 
Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertretung elektronisch bis 
spätestens Freitag, 29. April 2023, 16.00 Uhr erteilen.

Sollte eine Aktionärin oder ein Aktionär der unabhängigen Stimmrechtsvertretung sowohl 
elektronisch als auch schriftlich Weisungen erteilen, werden die zuletzt erhaltenen 
Weisungen berücksichtigt.
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Stimmabgabe

Die Stimmabgabe an der Generalversammlung erfolgt mittels elektronischen 
Abstimmungsgeräten (Televoting).

Sprache

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten und nicht übersetzt.

Apéro

Im Anschluss an die Generalversammlung sind die Aktionärinnen und Aktionäre zu einem 
Apéro eingeladen.

Investis Holding SA

Thomas Vettiger
Präsident des Verwaltungsrates

Zürich, 12. April 2023

Die vorliegende Einladung in deutscher Sprache stellt den Originaltext dar.

Seite
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BROSCHÜRE ZU DEN 
STATUTENÄNDERUNGEN

Investis Holding SA
Ordentliche Generalsversammlung  
vom 3. Mai 2023
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Einleitende Bemerkungen 
 
Am 19. Juni 2020 hat das schweizerische Parlament ein Bundesgesetz zur Änderung des Aktienrechts 

beschlossen (Aktienrechtsrevision), das am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist. Die Aktienrechtsrevi-

sion hat das Ziel, die Coporate Governance zu verbessern, das Aktienrecht generell zu modernisieren 

und die am 1. Januar 2013 in Kraft gesetzte Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsen-

kotieren Aktiengesellschaften in die Bundesgesetze zu überführen. 

Es ist eine Übergangsfrist von zwei Jahren vorgesehen, während der schweizerische Aktiengesell-

schaften ihre Statuten an das neue Aktienrecht anpassen müssen. Der Verwaltungsrat beantragt, die 

Statuten anlässlich der Generalversammlung 2023 zu revidieren und vom neuen Aktienrecht zwin-

gend vorgeschriebene Anpassungen umzusetzen. 

Eine Gegenüberstellung der geltenden und der vom Verwaltungsrat beantragten Änderungen wer-

den im Folgenden für jeden Artikel separat aufgeführt. 

 
Gegenwärtige Fassung 

Fassung gemäss Antrag des Verwaltungsrats 
(Ergänzungen grün kursiv / Streichungen blau kursiv) 

Artikel 3a Bedingtes Kapital Artikel 3a Bedingtes Kapital 

Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 

30'000 erhöht durch Ausgabe von höchstens 300'000 voll zu libe-

rierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 in-

folge der Ausübung von Options- oder ähnlichen Rechten, welche 

Mitarbeitern, Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Ge-

schäftsleitung der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften ge-

mäss den entsprechenden Reglementen und Beschlüssen des Ver-

waltungsrats zustehen. 

 

Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Erwerb von 

Namenaktien gestützt auf diesen Art. 3a und jede weitere Übertra-

gung dieser Namenaktien unterliegen den Übertragungsbeschrän-

kungen gemäss Art. 5 der Statuten. 

 

 

 

Die Bedingungen zur Zuweisung und Ausübung der Optionsrechte 

und anderer Rechte auf Aktien aus diesem Artikel 3a sind vom Ver-

waltungsrat festzulegen. Die Ausgabe von Aktien unter dem Bör-

senpreis ist zulässig. 

 

 

Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 

30'000 erhöht durch Ausgabe von höchstens 300'000 voll zu libe-

rierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 durch 

Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die den infolge 

der Ausübung von Options- oder ähnlichen Rechten, welche Mitar-

beitern, Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 

der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften gemäss den ent-

sprechenden Reglementen und Beschlüssen des Verwaltungsrats 

zustehen. 

Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Rechte auf den 

Bezug neuer Aktien werden auf elektronischem Weg (einschliesslich 

durch E-Mail oder über von der bzw. für die Gesellschaft zur Verfü-

gung gestellte elektronische Systeme bzw. Plattformen), wie vom 

Verwaltungsrat näher bestimmt, oder schriftlich ausgeübt, und es 

kann in gleicher Form auf sie verzichtet werden.  

Der Erwerb von Namenaktien gestützt auf diesen Art. 3a und jede 

weitere Übertragung dieser Namenaktien unterliegen den Über-

tragungsbeschränkungen gemäss Art.ikel 5 der Statuten. 

Die Bedingungen zur Zuweisung und Ausübung der Optionsrechte 

und anderer Rechte auf Aktien aus diesem Artikel 3a sind vom 

Verwaltungsrat festzulegen. Die Ausgabe von Aktien unter dem 

Börsenpreis ist zulässig. 

Aktienrechtsrevision 

Erläuterungen des Verwaltungsrats zur Anpassung der Statuten an das neue Aktienrecht 
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Artikel 3b Bedingtes Kapital Artikel 3b Bedingtes Kapital 

Das Aktienkapital gemäss Artikel 3 wird durch Ausgabe von höchs-

tens 1'280'000 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert 

von je CHF 0.10 um den Maximalbetrag von CHF 128'000 erhöht 

durch Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die in Ver-

bindung mit neuen oder bereits ausgegebenen Anleihens- oder 

ähnlichen Obligationen der Gesellschaft oder von ihren Konzernge-

sellschaften an Gesellschaftsgläubiger und/oder Investoren ausge-

geben werden bzw. worden sind. 

Die Bezugsrechte der Aktionäre sind ausgeschlossen. Der Erwerb 

von unter dieser Statutenklausel neu ausgegebenen Aktien durch 

die Ausgabe von Options- oder Wandelrechten unterliegt den 

Übertragungsbeschränkungen nach Artikel 5 der Statuten. 

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Vorwegzeichnungsrecht der 

Aktionäre bezüglich Wandel- und Optionsrechten, die zum Bezug 

neuer Aktien unter dieser Statutenklausel Berechtigten, zu be-

schränken oder aufzuheben, falls die Finanzmarktinstrumente aus-

gegeben werden zum Zweck  

a) des Erwerbs oder der Finanzierung des Erwerbs von Immo-
bilien durch die Gesellschaft oder eine Gruppengesell-
schaft; 

b) der Übernahme oder der Finanzierung der Übernahme von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen 
durch die Gesellschaft oder eine Gruppengesellschaft; 
oder 

c) der Begebung von Wandel- und/oder Optionsanleihen 
zwecks Platzierung auf nationalen oder internationalen Ka-
pitalmärkten zur strategischen Verbreiterung des Investo-
renkreises einschliesslich der Platzierung bei einem oder 
mehreren strategischen Investoren. 

Für diejenigen Wandel- und Optionsrechte, die gemäss Beschluss 

des Verwaltungsrates den Aktionären nicht vorweg zur Zeichnung 

angeboten werden, gilt Folgendes: 

a) Optionsrechte zum Bezug von Aktien sind höchstens 
während sieben Jahren und Wandelrechte höchstens 
während zehn Jahren ab Emission der betreffenden An-
leihens- oder ähnlichen Obligation ausübbar; und 

b) der Verwaltungsrat hat den Ausgabepreis zu Marktbe-
dingungen festzulegen. 

Das Aktienkapital gemäss Artikel Artikel 3 der Statuten wird durch 

Ausgabe von höchstens 1'280'000 voll zu liberierenden Namenak-

tien im Nennwert von je CHF 0.10 um den Maximalbetrag von CHF 

128'000 erhöht durch Ausübung von Wandel- und/oder Options-

rechten, die in Verbindung mit neuen oder bereits ausgegebenen 

Anleihens- oder ähnlichen Obligationen der Gesellschaft oder von 

ihren Konzerngesellschaften an Gesellschaftsgläubiger und/oder 

Investoren ausgegeben werden bzw. worden sind. 

Die Bezugsrechte der Aktionäre sind ausgeschlossen. Der Erwerb 

von unter dieser Statutenklausel neu ausgegebenen Aktien durch 

die Ausgabe von Options- oder Wandelrechten unterliegt den 

Übertragungsbeschränkungen nach Artikel 5 der Statuten. 

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Vorwegzeichnungsrecht der 

Aktionäre bezüglich Wandel- und Optionsrechten, die zum Bezug 

neuer Aktien unter dieser Statutenklausel Berechtigten, zu be-

schränken oder aufzuheben, falls die Finanzmarktinstrumente aus-

gegeben werden zum Zweck 

a) des Erwerbs oder der Finanzierung des Erwerbs von Immo-
bilien durch die Gesellschaft oder eine Gruppengesell-
schaft; 

b) der Übernahme oder der Finanzierung der Übernahme von 
Unternehmen, Unternehmungsteilen oder Beteiligungen 
durch die Gesellschaft oder eine Gruppengesellschaft; 
oder 

c) der Begebung von Wandel- und/oder Optionsanleihen 
zwecks Platzierung auf nationalen oder internationalen Ka-
pitalmarkten zur strategischen Verbreiterung des Investo-
renkreises einschliesslich der Platzierung bei einem oder 
mehreren strategischen Investoren. 

 

Für diejenigen Wandel- und Optionsrechte, die gemäss Beschluss 

des Verwaltungsrates den Aktionären nicht vorweg zur Zeichnung 

angeboten werden, gilt Folgendes: 

a) Optionsrechte zum Bezug von Aktien sind höchstens wäh-
rend sieben Jahren und Wandelrechte höchstens während 
zehn Jahren ab Emission der betreffenden Anleihens- oder 
ähnlichen Obligation ausübbar; und 

b) der Verwaltungsrat hat den Ausgabepreis zu Marktbedin-
gungen festzulegen. 

Rechte zum Bezug neuer Aktien, werden auf elektronischem Weg 

(einschliesslich durch E-Mail oder über von der bzw. für die Gesell-

schaft zur Verfügung gestellte elektronische Systeme bzw. Platt-

formen), wie vom Verwaltungsrat näher bestimmt, oder schriftlich 

ausgeübt, und es kann in gleicher Form auf sie verzichtet werden. 
Artikel 5  
Aktienbuch, Vinkulierung und Eintragungsbeschränkung 

Artikel 5  
Aktienbuch, Vinkulierung und Eintragungsbeschränkung 

Für die Namenaktien wird ein Aktienbuch geführt, in welches die 

Eigentümer, Nutzniesser und Nominees mit Namen und Adresse 

eingetragen werden. Wechselt eine im Aktienbuch eingetragene 

Person ihre Adresse, so hat sie das der Gesellschaft mitzuteilen. lm 

Verhältnis zur Gesellschaft wird als Aktionär, Nutzniesser oder No-

minee nur anerkannt, wer im Aktienbuch eingetragen ist. 

Für die Namenaktien wird ein Aktienbuch geführt, in welches die 

Eigentümer Aktionäre, Nutzniesser und Nominees mit Namen und 

Adresse eingetragen werden. Wechselt eine im Aktienbuch einge-

tragene Person ihre Adresse, so hat sie das der Gesellschaft mitzu-

teilen. Im Verhältnis zur Gesellschaft wird als Aktionär, Nutzniesser 

oder Nominee nur anerkannt, wer im Aktienbuch eingetragen ist. 
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Die Eintragung der Erwerber als Aktionäre mit Stimmrecht im Ak-

tienbuch bedürfen in jedem Fall der Genehmigung durch den Ver-

waltungsrat.  

Erwerber von Namenaktien werden auf Gesuch als Aktionäre mit 

Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen, sofern: 

 
a) sie nachweisen, diese Namenaktien im eigenen Namen 

und für eigene Rechnung erworben zu haben und zu hal-
ten. Personen, die diesen Nachweis nicht erbringen, wer-
den als Nominee nur dann mit Stimmrecht im Aktienbuch 
eingetragen, wenn sie sich schriftlich bereit erklären, die 
Namen, Adressen und Aktienbestände derjenigen Person 
offen zu legen, für deren Rechnung sie Aktien halten bzw. 
wenn sie diese Informationen auf erste Aufforderung hin 
unverzüglich schriftlich offen legen. Die übrigen Bestim-
mungen der Statuten, insbesondere die Artikel 4, 5 und 8 
gelten sinngemäss auch für Nominees. Der Verwaltungsrat 
ist ermächtigt, mit Nominees Vereinbarungen über deren 
Meldepflichten abzuschliessen; 

 
b) die Anerkennung eines Erwerbers als Aktionär die Gesell-

schaft und/oder ihre Tochtergesellschaften gemäss den 
der Gesellschaft zur Verfügung stehenden Informationen 
nicht daran hindert oder hindern könnte, gesetzlich gefor-
derte Nachweise über die Zusammensetzung des Kreises 
der Aktionäre und/oder der wirtschaftlich Berechtigten zu 
erbringen. Der Verwaltungsrat ist insbesondere berech-
tigt, die Eintragung von Personen im Ausland im Sinne des 
Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1983 über den Erwerb 
von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) zu 
verweigern, wenn der Nachweis der schweizerischen Be-
herrschung der Gesellschaft und/oder ihrer Tochtergesell-
schaften infolge der Eintragung gefährdet sein könnte. 

 

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Bestimmungen zur Aktienbuch-

führung und zur Konkretisierung der Eintragungsvoraussetzungen 

und -beschränkungen zu erlassen, insb. Anforderungen an den 

Nachweis über Erwerb und Halten im eigenen Namen und für ei-

gene Rechnung, prozentuale Grenzen für die Eintragung von Per-

sonen im Ausland insgesamt und für einzelne, verbundene oder in 

gemeinsamer Absprache handelnde Personen im Ausland sowie 

Regeln für die Verteilung freier Ausländerplätze festzulegen. 

Die Gesellschaft kann nach Anhörung des Betroffenen Eintragun-

gen im Aktienbuch streichen, wenn diese durch falsche Angaben 

des Erwerbers zustande gekommen sind. Der Erwerber muss über 

die Streichung sofort informiert werden. 

Die Eintragung der Erwerber als Aktionäre mit Stimmrecht im Ak-

tienbuch bedarf in jedem Fall der Genehmigung durch den Verwal-

tungsrat. 

Erwerber von Namenaktien werden auf Gesuch als Aktionäre mit 

Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen, sofern: 

 
a) sie nachweisen, diese Namenaktien im eigenen Namen 

und für eigene Rechnung erworben zu haben und zu hal-
ten. Personen, die diesen Nachweis nicht erbringen, wer-
den als Nominee nur dann mit Stimmrecht im Aktienbuch 
eingetragen, wenn sie sich schriftlich bereit erklären, die 
Namen, Adressen und Aktienbestände derjenigen Person 
offen zu legen, für deren Rechnung sie Aktien halten bzw. 
wenn sie diese Informationen auf erste Aufforderung hin 
unverzüglich schriftlich offenlegen. Die übrigen Bestim-
mungen der Statuten, insbesondere die Artikel 4, 5 und 8 
gelten sinngemäss auch für Nominees. Der Verwaltungs-
rat ist ermächtigt, mit Nominees Vereinbarungen über 
deren Meldepflichten abzuschliessen; 

 
b) die Anerkennung eines Erwerbers als Aktionär die Gesell-

schaft und/oder ihre Tochtergesellschaften gemäss den 
der Gesellschaft zur Verfügung stehenden Informationen 
nicht daran hindert oder hindern könnte, gesetzlich gefor-
derte Nachweise über die Zusammensetzung des Kreises 
der Aktionäre und/oder der wirtschaftlich Berechtigten 
zu erbringen. Der Verwaltungsrat ist insbesondere be-
rechtigt, die Eintragung von Personen im Ausland im 
Sinne des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1983 über 
den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Aus-
land (BewG) zu verweigern, wenn der Nachweis der 
schweizerischen Beherrschung der Gesellschaft und/oder 
ihrer Tochtergesellschaften infolge der Eintragung ge-
fährdet sein könnte. 

 

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Bestimmungen zur Aktienbuch-

führung und zur Konkretisierung der Eintragungsvoraussetzungen 

und -beschränkungen zu erlassen, insb. Anforderungen an den 

Nachweis über Erwerb und Halten im eigenen Namen und für ei-

gene Rechnung, prozentuale Grenzen für die Eintragung von Per-

sonen im Ausland insgesamt und für einzelne, verbundene oder in 

gemeinsamer Absprache handelnde Personen im Ausland sowie 

Regeln für die Verteilung freier Ausländerplätze festzulegen. 

Die Gesellschaft kann nach Anhörung des Betroffenen Eintragun-

gen im Aktienbuch streichen, wenn diese durch falsche Angaben 

des Erwerbers zustande gekommen sind. Der Erwerber muss über 

die Streichung sofort informiert werden. 

Artikel 6 Befugnisse Artikel 6 Befugnisse 

Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung. 

Ihr stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu 

1. Festsetzung und Änderung der Statuten; 

2. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwal-

tungsrates, des Präsidenten des Verwaltungsrats, 

Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung. Ihr 

stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu 

1. Festsetzung und Änderung der Statuten; 

2. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsra-

tes, des Präsidenten des Verwaltungsrats, der Mitglieder 

des Vergütungsausschusses, der Revisionsstelle und des 

unabhängigen Stimmrechtsvertreters; 
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der Mitglieder des Vergütungsausschusses, der Revi-

sionsstelle und des unabhängigen Stimmrechtsver-

treters; 

3. Genehmigung des Lageberichtes und der Konzern-

rechnung; 

4. Genehmigung der Jahresrechnung sowie Beschluss-

fassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, 

insbesondere die Festsetzung der Dividende; 

5. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates 

und der Geschäftsleitung (gemäss Art. 20); 

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates; 

7. Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Ge-

neralversammlung durch das Gesetz oder die Statu-

ten vorbehalten sind oder ihr durch den Verwal-

tungsrat vorgelegt werden. 

 
 

3. Genehmigung des Jahres- resp. Lageberichtes und der Kon-

zernrechnung; 

4. Genehmigung der Jahresrechnung sowie Beschlussfassung 

über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die 

Festsetzung der Dividende und der Tantieme; 

5. die Festsetzung der Zwischendividende und die Genehmi-

gung des dafür erforderlichen Zwischenabschlusses; 

6. die Beschlussfassung über die Rückzahlung der gesetzlichen 

Kapitalreserve; 

7. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der 

Geschäftsleitung (gemäss Art. 20); 

8. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates; 

9. Dekotierung der Beteiligungspapiere der Gesellschaft; 

10. Beschlussfassung über die Gegenstände, die der General-

versammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbe-

halten sind oder ihr durch den Verwaltungsrat vorgelegt 

werden. 

Artikel 8 Einberufung Artikel 8 Einberufung 

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat oder, nö-

tigenfalls, durch die Revisionsstelle einberufen. Das Einberufungs-

recht steht auch den Liquidatoren zu. 

Die Generalversammlung wird durch Mitteilung an die Aktionäre in 

den Publikationsorganen der Gesellschaft oder durch schriftliche 

Einladung an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre einberu-

fen, und zwar mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstag. In 

der Einberufung sind neben Tag, Zeit und Ort der Versammlung die 

Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsra-

tes und der Aktionäre bekanntzugeben, welche die Durchführung 

einer Generalversammlung oder die Traktandierung eines Ver-

handlungsgegenstandes verlangt haben. 

 

 

Über Gegenstände, die nicht in dieser Weise angekündigt worden 

sind, können unter dem Vorbehalt der Bestimmungen über die Uni-

versalversammlung keine Beschlüsse gefasst werden, ausser über 

einen Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen General-

versammlung und auf Durchführung einer Sonderprüfung infolge 

Begehrens eines Aktionärs. Dagegen bedarf es zur Stellung von An-

trägen im Rahmen der Verhandlungsgegenstände und zu Verhand-

lungen ohne Beschlussfassung keiner vorherigen Ankündigung. 

 

 

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat oder, nö-

tigenfalls, durch die Revisionsstelle einberufen. Das Einberufungs-

recht steht auch den Liquidatoren zu. 

Die Generalversammlung wird durch Mitteilung an die Aktionäre in 

den Publikationsorganen der Gesellschaft oder durch schriftliche 

Einladung an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre einberu-

fen, und zwar mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstag. In 

der Einberufung sind neben Tag, Zeit, Art und Ort der Versammlung 

die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungs-

rates und der Aktionäre bekanntzugeben, welche die Durchfüh-

rung einer Generalversammlung oder die Traktandierung eines 

Verhandlungsgegenstandes verlangt haben, und den Namen und 

die Adresse des unabhängigen Stimmrechtsvertreters. Die Ver-

handlungsgegenstände können in der Einberufung summarisch 

dargestellt werden, sofern den Aktionären weiterführende Infor-

mationen auf anderem Wege zugänglich gemacht werden. 

Über Gegenstände, die nicht in dieser Weise angekündigt worden 

sind, können unter dem Vorbehalt der Bestimmungen über die Uni-

versalversammlung keine Beschlüsse gefasst werden, ausser über 

einen Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen General-

versammlung und auf Durchführung einer Sonderprüfung infolge 

Begehrens eines Aktionärs. Dagegen bedarf es zur Stellung von An-

trägen im Rahmen der Verhandlungsgegenstände und zu Verhand-

lungen ohne Beschlussfassung keiner vorherigen Ankündigung. 
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Zu ausserordentlichen Generalversammlungen hat der Verwal-

tungsrat innerhalb von 20 Tagen einzuladen, wenn Aktionäre, die 

mindestens 10% des Aktienkapitals vertreten, schriftlich und unter 

Angabe der Verhandlungsgegenstände und der Anträge eine Ein-

berufung verlangen. 

Aktionäre, die Aktien im Nennwert von einer Million Franken oder 

mindestens 10% des Aktienkapitals vertreten, können die Traktan-

dierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Das Begeh-

ren muss der Gesellschaft mindestens 40 Tage vor der Generalver-

sammlung zugehen. 

 

 

 

 

Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung 

sind der Geschäftsbericht, der Vergütungsbericht und der Revisi-

onsbericht am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf-

zulegen. In der Einberufung zur Generalversammlung ist darauf 

sowie auf das Recht der Aktionäre hinzuweisen, die Zustellung 

dieser Unterlagen verlangen zu können. 

Zu ausserordentlichen Generalversammlungen hat der Verwal-

tungsrat innerhalb von 20 Tagen einzuladen, wenn Aktionäre, die 

mindestens 5% 10% des Aktienkapitals oder der Stimmen vertre-

ten, schriftlich und unter Angabe der Verhandlungsgegenstände 

und der Anträge eine Einberufung verlangen. 

Aktionäre, die alleine oder zusammen mindestens 0.5% des Aktien-

kapitals oder der Stimmen vertreten, können (gemeinsam) die Trak-

tandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Die Trak-

tandierung muss mindestens 40 Tage vor der Versammlung schrift-

lich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge 

ersucht werden. Unter den gleichen Voraussetzungen können Akti-

onäre verlangen, dass Anträge zu Verhandlungsgegenständen in 

die Einberufung aufgenommen werden. Aktionäre, die Aktien im 

Nennwert von einer Million Franken oder mindestens 10% des Akti-

enkapitals vertreten, können die Traktandierung eines Verhand-

lungsgegenstandes verlangen. Das Begehren muss der Gesellschaft 

mindestens 40 Tage vor der Generalversammlung zugehen. 

Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind 

der Geschäftsbericht, der Vergütungsbericht und der Revisionsbe-

richt den Aktionären zugänglich zu machen. Sofern diese Unterla-

gen nicht elektronisch zugänglich sind, kann jeder Aktionär verlan-

gen, dass ihm diese rechtzeitig zugestellt werden. 

Die Generalversammlung kann an einem oder an verschiedenen Ta-

gungsorten gleichzeitig durchgeführt werden. Der Verwaltungsrat 

kann vorsehen, dass Aktionäre, die nicht am Ort der Generalver-

sammlung anwesend sind, ihre Rechte auf elektronischem Weg 

ausüben.  

Die Generalversammlung kann auch ohne Tagungsort ausschliess-

lich unter Verwendung elektronischer Mittel (einschliesslich Tele-

fon-, Videokonferenz oder andere audiovisuelle oder elektronische 

Kommunikationsmittel) durchgeführt werden. Der Verwaltungsrat 

regelt die Verwendung dieser elektronischen Mittel. Er stellt si-

cher, dass die Identität der Teilnehmer feststeht, die Voten in der 

Sitzung unmittelbar übertragen werden, jeder Teilnehmer Anträge 

stellen und sich an der Diskussion beteiligen kann und das Abstim-

mungsergebnis nicht verfälscht werden kann. am Sitz der Gesell-

schaft zur Einsicht der Aktionäre aufzulegen. In der Einberufung 

zur Generalversammlung ist darauf sowie auf das Recht der Aktio-

näre hinzuweisen, die Zustellung dieser Unterlagen verlangen zu 

können. 

Artikel 13 Besonderes Quorum Artikel 13 Besonderes Quorum 

Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drit-

tel der vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der 

vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist erforderlich 

für: 

1. die Änderung des Gesellschaftszweckes; 

Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drit-

tel der vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der 

vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist erforderlich 

für: 

1. die Änderung des Gesellschaftszweckes; 
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2. die Einführung von Stimmrechtsaktien; 

3. die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien; 

4. eine genehmigte oder eine bedingte Kapitalerhöhung; 

5. die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlage 

oder zwecks Sachübernahme und die Gewährung von be-

sonderen Vorteilen; 

6. die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts; 

7. die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft; 

8. die Auflösung der Gesellschaft; sowie 

in den weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Fällen. 

2. die Zusammenlegung von Aktien; Einführung von Stimm-

rechtsaktien; 

3. die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlagen 

oder durch Verrechnung mit einer Forderung und die Ge-

währung von besonderen Vorteilen Beschränkung der Über-

tragbarkeit von Namenaktien; 

4. der Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts; 

4.        eine genehmigte oder eine bedingte Kapitalerhöhung 

5. eine bedingte Kapitalerhöhung; die Kapitalerhöhung aus Ei-

genkapital, gegen Sacheinlage oder zwecks Sachubernahme 

und die Gewährung von besonderen Vorteilen; 

6. die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts; 

7. die Einführung eines Kapitalbands; 

8. Umwandlung von Partizipationsscheinen in Aktien; 

9. die Einführung von Stimmrechtsaktien; 

10. den Wechsel der Währung des Aktienkapitals; 

11. die Dekotierung der Beteiligungspapiere der Gesellschaft; 

12. die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft; 

13. die Einführung des Stichentscheids des Vorsitzenden in der 

Generalversammlung; 

14. die Auflösung der Gesellschaft; sowie 

15. in den weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Fällen. 

Artikel 17 Aufgaben Artikel 17 Aufgaben 

Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentzieh-

bare Aufgaben: 

1. Oberleitung der Gesellschaft und Erteilung der nötigen Wei-

sungen; 

2. Festlegung der Organisation;  

3. Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle 

sowie der Finanzplanung; 

4. Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung 

und der Vertretung betrauten Personen und Regelung der 

Zeichnungsberechtigung; 

5. Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten 

Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Ge-

setze, Statuten, Reglemente und Weisungen; 

Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentzieh-

bare Aufgaben: 

1. Oberleitung der Gesellschaft und Erteilung der nötigen Wei-

sungen; 

2. Festlegung der Organisation; 

3. Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle 

sowie der Finanzplanung; 

4. Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung 

und der Vertretung betrauten Personen und Regelung der 

Zeichnungsberechtigung; 

5. Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten 

Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Ge-

setze, Statuten, Reglemente und Weisungen; 
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6. Erstellung des Geschäftsberichtes und des Vergütungsbe-

richtes sowie Vorbereitung der Generalversammlung und 

Ausführung ihrer Beschlüsse; 

7. Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung; 

8. Beschlussfassung über die nachträgliche Leistung von Einla-

gen auf nicht vollständig liberierte Aktien; 

9. Beschlussfassung über die Feststellung von Kapitalerhöhun-

gen und daraus folgende Statutenänderungen. 

6. Erstellung des Geschäftsberichtes und des Vergütungsbe-

richtes sowie Vorbereitung der Generalversammlung und 

Ausführung ihrer Beschlüsse; 

7. Einreichung eines Gesuchs um Nachlassstundung und die 

Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung. 

8. Beschlussfassung über die nachträgliche Leistung von Einla-

gen auf nicht vollständig liberierte Aktien; 

9. Beschlussfassung über die Feststellung von Kapitalerhöhun-

gen und daraus folgende Statutenänderungen. 

Artikel 18 Organisation, Protokolle Artikel 18 Organisation, Protokolle 

Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung des Präsiden-

ten, so oft es die Geschäfte erfordern. Er ist auch unverzüglich ein-

zuberufen auf Begehren eines einzelnen Mitglieds unter Angabe 

des Grundes. Zur gültigen Beschlussfassung ist die Anwesenheit 

der Mehrheit seiner Mitglieder notwendig, wobei die Zuschaltung 

per Telefon und/oder Videokonferenz das Anwesenheitserforder-

nis erfüllt. Für  Beschlüsse, die der öffentlichen Beurkundung be-

dürfen, ist keine Mindestpräsenz erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Präsident oder sein Stellvertreter übernimmt den Vorsitz. Be-

schlüsse des Verwaltungsrates bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Zu-

stimmung der Mehrheit seiner Mitglieder. Bei Stimmengleichheit 

hat der Vorsitzende den Stichentscheid. 

Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch auf dem Zirkular-

weg gefasst werden, sofern nicht ein Mitglied die mündliche Bera-

tung verlangt. 

 

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist 

ein Protokoll zu führen. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und 

vom Sekretär des Verwaltungsrates zu unterzeichnen. 

lm Übrigen richtet sich die Organisation des Verwaltungsrates 

nach dem Organisationsreglement 

Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung des Präsiden-

ten, so oft es die Geschäfte erfordern.  

Der Verwaltungsrat kann seine Beschlüsse fassen: 

1. an einer Sitzung mit Tagungsort; 

2. unter Verwendung elektronischer Mittel (einschliesslich Te-
lefon-, Videokonferenz oder anderer audiovisueller oder 
elektronischer Kommunikationsmittel); 

3. auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form 
(einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Über-
mittlung, die den Nachweis des Beschlusses durch Text er-
möglicht), sofern nicht ein Mitglied die mündliche Beratung 
verlangt. 

Im Fall der Beschlussfassung auf elektronischem Weg ist keine Un-
terschrift erforderlich; vorbehalten bleibt eine anderslautende, 
schriftliche Festlegung des Verwaltungsrats. 

Er ist auch unverzüglich einzuberufen auf Begehren eines einzelnen 

Mitglieds unter Angabe des Grundes. Zur gültigen Beschlussfas-

sung ist die Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder notwen-

dig, wobei die Zuschaltung per Telefon und/oder Videokonferenz 

das Anwesenheitserfordernis erfüllt. Für Beschlüsse, die der öf-

fentlichen Beurkundung bedürfen, ist keine Mindestpräsenz erfor-

derlich. 

Der Präsident oder sein Stellvertreter übernimmt den Vorsitz. Be-

schlüsse des Verwaltungsrates bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Zu-

stimmung der Mehrheit seiner Mitglieder. Bei Stimmengleichheit 

hat der Vorsitzende den Stichentscheid. 

Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch auf dem Zirkular-

weg gefasst werden, sofern nicht ein Mitglied die mündliche Bera-

tung verlangt. Zirkularbeschlüsse sind in das nächste Protokoll des 

Verwaltungsrats aufzunehmen. 

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist 

ein Protokoll zu führen. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und 

vom Sekretär des Verwaltungsrates zu unterzeichnen. 

Im Übrigen richtet sich die Organisation des Verwaltungsrates 

nach dem Organisationsreglement. 
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Artikel 20 Genehmigung der Gesamtvergütungen Artikel 20 Genehmigung der Gesamtvergütungen 

Die Generalversammlung genehmigt die Anträge des Verwaltungs-

rates in Bezug auf die maximalen Gesamtbeträge jährlich, geson-

dert und bindend wie folgt: 

1. für die Vergütung des Verwaltungsrates für den Zeitraum 

bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung; 

2. für die fixe und variable Vergütung der Geschäftsleitung für 

das auf die ordentliche Generalversammlung folgende Ge-

schäftsjahr (Genehmigungsperiode). 

 

 

lm Fall der Ablehnung der Vergütungen für den Verwaltungsrat 

oder die Geschäftsleitung kann der Verwaltungsrat entweder an 

derselben Generalversammlung neue Anträge stellen oder zu die-

sem Zweck eine ausserordentliche Generalversammlung einberu-

fen. 

Die Generalversammlung genehmigt die Anträge des Verwaltungs-

rates in Bezug auf die maximalen Gesamtbeträge jährlich, geson-

dert und bindend wie folgt: 

1. für die Vergütung des Verwaltungsrates für den Zeitraum bis 

zur nächsten ordentlichen Generalversammlung; 

2. für die fixe und variable Vergütung der Geschäftsleitung für 

das auf die ordentliche Generalversammlung folgende Ge-

schäftsjahr (Genehmigungsperiode). 

Wird im Voraus über variable Vergütungen abgestimmt, so muss 

der Generalversammlung der Vergütungsbericht zur Konsultativ-

abstimmung vorgelegt werden. 

Im Fall der Ablehnung der Vergütungen für den Verwaltungsrat 

oder die Geschäftsleitung kann der Verwaltungsrat entweder an 

derselben Generalversammlung neue Anträge stellen oder zu die-

sem Zweck eine ausserordentliche Generalversammlung einberu-

fen. 

Artikel 21 Zusatzbetrag Artikel 21 Zusatzbetrag 

Für Mitglieder der Geschäftsleitung, die nach der Genehmigung 

der jährlichen Gesamtvergütung ernannt werden, steht ein Zu-

satzbetrag im Sinne von Art. 19 VegüV pro neuem Mitglied im 

Umfang von maximal 33% des jeweils zuletzt genehmigten Ge-

samtbetrags für die Vergütung der Geschäftsleitung pro Ge-

schäftsjahr zur Verfügung, sofern der genehmigte Gesamtbetrag 

für die betreffende Genehmigungsperiode nicht ausreicht. 

 

Für Mitglieder der Geschäftsleitung, die nach der Genehmigung 

der jährlichen Gesamtvergütung ernennt werden, steht ein Zu-

satzbetrag im Sinne von Art. 19 VegüV pro neuem Mitglied im 

Umfang von maximal 33% des jeweils zuletzt genehmigten Ge-

samtbetrags für die Vergütung der Geschäftsleitung pro Ge-

schäftsjahr zur Verfügung, sofern der genehmigte Gesamtbetrag 

für die betreffende Genehmigungsperiode nicht ausreicht. 

Artikel 23 Weitere Mandate ausserhalb der Investis Gruppe Artikel 23 Weitere Mandate ausserhalb der Investis Gruppe 

Kein Mitglied des Verwaltungsrates kann mehr als zehn zusätzliche 

Mandate ausserhalb der Investis Gruppe wahrnehmen, davon 

nicht mehr als fünf in börsenkotierten Unternehmen.  

Kein Mitglied der Geschäftsleitung kann ausserhalb der Investis 

Gruppe mehr als fünf Mandate wahrnehmen, wovon nicht mehr 

als drei in börsenkotierten Unternehmen. Jedes Mandat ist durch 

den Verwaltungsrat zu bewilligen. 

Nicht unter diese Beschränkung fallen 

1. Mandate in Unternehmen, die durch die Gesellschaft kon-

trolliert werden oder die Gesellschaft kontrollieren; 

2. Mandate, die ein Mitglied des Verwaltungsrates oder der 

Geschäftsleitung auf Anordnung der Gesellschaft wahr-

nimmt. Kein Mitglied des Verwaltungsrates oder der Ge-

schäftsleitung kann mehr als zehn solche Mandate wahr-

nehmen; und 

Kein Mitglied des Verwaltungsrates kann mehr als zehn zusätzliche 

Mandate ausserhalb der Investis Gruppe wahrnehmen, davon 

nicht mehr als fünf in börsenkotierten Unternehmen. 

Kein Mitglied der Geschäftsleitung kann ausserhalb der Investis 

Gruppe mehr als fünf Mandate wahrnehmen, wovon nicht mehr 

als drei in börsenkotierten Unternehmen. Jedes Mandat ist durch 

den Verwaltungsrat zu bewilligen. 

Nicht unter diese Beschränkung fallen 

1. Mandate in Unternehmen, die durch die Gesellschaft kon-

trolliert werden oder die Gesellschaft kontrollieren; 

2. Mandate, die ein Mitglied des Verwaltungsrates oder der 

Geschäftsleitung auf Anordnung der Gesellschaft wahr-

nimmt. Kein Mitglied des Verwaltungsrates oder der Ge-

schäftsleitung kann mehr als zehn solche Mandate wahr-

nehmen; und 
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3. Mandate in Vereinen, gemeinnützigen Stiftungen sowie 

Personalfürsorgestiftungen. Kein Mitglied des Verwal-

tungsrates oder der Geschäftsleitung kann mehr als 

zehn solche Mandate wahrnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Mandate gelten Mandate im jeweils obersten Leitungs- oder 

Verwaltungsorgan einer Rechtseinheit, die zur Eintragung ins Han-

delsregister oder ein entsprechendes ausländisches Register ver-

pflichtet ist. Mandate in verschiedenen Rechtseinheiten, die unter 

gemeinsamer Kontrolle oder gleicher wirtschaftlicher Berechti-

gung stehen, gelten als ein Mandat. 

3. Mandate in Vereinen, gemeinnützigen Stiftungen sowie 

Personalfürsorgestiftung. Kein Mitglied des Verwal-

tungsrates oder der Geschäftsleitung kann mehr als 

zehn solche Mandate wahrnehmen. 

Als Mandate gelten Tätigkeiten in mit der Verwaltungsrats-, Ge-

schäftsleitungs- oder Beiratsmitgliedschaft vergleichbaren Funktio-

nen bei anderen Unternehmen mit wirtschaftlichem Zweck, die 

nicht durch die Gesellschaft kontrolliert werden oder die Gesell-

schaft nicht kontrollieren.  

Mandate bei verschiedenen Gesellschaften, die der gleichen Unter-

nehmensgruppe angehören, zählen als ein Mandat.  

Mandate, die ein Mitglied des Verwaltungsrates oder der Konzern-

leitung auf Anordnung einer Gruppengesellschaft wahrnimmt, fal-

len nicht unter die Beschränkung zusätzlicher Mandate gemäss 

diesem Artikel 23.Als Mandate gelten Mandate im jeweils obers-

ten Leitungs- oder Verwaltungsorgan einer Rechtseinheit, die zur 

Eintragung ins Handelsregister oder ein entsprechendes ausländi-

sches Register verpflichtet ist. Mandate in verschiedenen Rechts-

einheiten, die unter gemeinsamer Kontrolle oder gleicher wirt-

schaftlicher Berechtigung stehen, gelten als ein Mandat. 

 

Artikel 24 Arbeits- und Mandatsverträge Artikel 24 Arbeits- und Mandatsverträge 

 

 

 

Befristete Arbeits- und Mandatsverträge, welche den Vergütungen 

für die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 

zugrunde liegen, haben eine Dauer von maximal einem Jahr. 

Die maximale Kündigungsfrist für unbefristete Arbeits- und Man-

datsverträge beträgt zwölf Monate. 

 

 

 

Die Vereinbarung von Konkurrenzverboten für die Zeit nach Been-

digung des Arbeits- oder Mandatsvertrags ist zulässig. Deren all-

fällige Entschädigung darf während der Dauer des ersten Jahres 

die letzte dem betreffenden Mitglied des Verwaltungsrates oder 

der Geschäftsleitung zustehende Gesamtvergütung nicht über-

steigen. Für jedes weitere Jahr darf die Entschädigung nicht mehr 

als die Hälfte der zuletzt genehmigten, auf das betreffende Mit-

glied entfallenden Gesamtvergütung betragen. 

Verträge, die den Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungs-

rats zugrunde liegen, dürfen die Amtsdauer nicht überschreiten. Die 

Dauer befristeter Verträge und die Kündigungsfrist unbefristeter 

Verträge, die den Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftslei-

tung zugrunde liegen, dürfen höchstens ein Jahr betragen. 

Befristete Arbeits- und Mandatsvertrage, welche den Vergütungen 

für die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 

zugrunde liegen, haben eine Dauer von maximal einem Jahr. 

Die maximale Kündigungsfrist für unbefristete Arbeits- und Man-

datsvertrage betragt zwölf Monate. 

Falls die Gesellschaft mit einem Mitglied des Verwaltungsrats oder 

des Konzernleitung ein Konkurrenzverbot vereinbart, hat dieses 

geschäftsmässig begründet zu sein und eine Entschädigung auf-

grund des Konkurrenzverbots darf den Durchschnitt der Vergütun-

gen der letzten drei Geschäftsjahre nicht übersteigen. Die Verein-

barung von Konkurrenzverboten für die Zeit nach Beendigung des 

Arbeits- oder Mandatsvertrags ist zulässig. Deren allfällige Ent-

schädigung darf während der Dauer des ersten Jahres die letzte 

dem betreffenden Mitglied des Verwaltungsrates oder der Ge-

schäftsleitung zustehende Gesamtvergütung nicht übersteigen. 

Für jedes weitere Jahr darf die Entschädigung nicht mehr als die 

Hälfte der zuletzt genehmigten, auf das betreffende Mitglied ent-

fallenden Gesamtvergütung betragen. 
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Artikel 27 Wahl, Amtsdauer, Anforderungen Artikel 27 Wahl, Amtsdauer, Anforderungen 

Die Generalversammlung wählt als Revisionsstelle ein staatlich be-

aufsichtigtes Revisionsunternehmen nach den Vorschriften des Re-

visionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005. 

Die Revisionsstelle wird jeweils für ein Geschäftsjahr gewählt. Ihr 

Amt endet mit der Abnahme der letzten Jahresrechnung. Eine Wie-

derwahl ist möglich. Eine Abberufung ist jederzeit und fristlos mög-

lich. 

Die Revisionsstelle muss nach Art. 728 unabhängig sein. 

Die Generalversammlung wählt als Revisionsstelle ein staatlich be-

aufsichtigtes Revisionsunternehmen nach den Vorschriften des Re-

visionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005. 

Die Revisionsstelle wird jeweils für ein Geschäftsjahr gewählt. Ihr 

Amt endet mit der Abnahme der letzten Jahresrechnung. Eine Wie-

derwahl ist möglich. Eine Abberufung ist jederzeit und fristlos mög-

lich. 

Die Revisionsstelle muss nach Art. 728 bzw. 729 OR unabhängig 

sein. 

 

 

Zürich, April 2023 
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